
A M T S B L A T T 
DER STADT PASSAU 
 

 

Herausgeber und presserechtlich verantwortlich: Stadt Passau - Hauptamt, Rathausplatz 2, 94032 Passau 69 
 Jahresabonnement (einschl. Zustellung) 23,00 Euro; 
 Einzelpreis 0,80 Euro / Anzeigenfrei / bei Ausfall kein Ersatzanspruch 

P A S S A U 
L e b e n  a n  d r e i  F l ü s s e n  

 
 
 
03.07.2019 Nummer 22 
 
 
 
INHALT SEITE  
 

Vollzug der Baugesetze 
 Antrag von Herrn Josef Staudinger, Lindental 3 , 94032 Passau auf 

Baugenehmigung zum Abbruch des best. Wohnhauses und Neubau eines 
Wohnhauses mit drei Wohneinheiten sowie Errichtung eines Carports, Am 
Bramerhof 26, auf Flur-Nr. 425/44 der Gemarkung Grubweg. 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO 
an die Nachbarn. 
Mit Bescheid vom 03.07.2019 (BA-Nr. VE-162-2019) wurde der o. g. Bauantrag 
in nachfolgender Form (verkürzt dargestellt) genehmigt: 

 
 Antrag von Herrn Gustav Fabian Alexander Spreitzer, Schießstattweg 64 , 94032 

Passau auf Baugenehmigung zum Ausbau und Aufstockung von best. Dachge-
schossen in der Stephanstraße 23 + 25 auf Flur-Nr. 66 der Gemarkung Hackl-
berg. 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO 
an die Nachbarn. 
Mit Bescheid vom 03.07.2019 (BA-Nr. VE-227-2019) wurde der o. g. Bauantrag 
in nachfolgender Form (verkürzt dargestellt) genehmigt: 
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 Vollzug der Baugesetze; 
Antrag von Herrn Josef Staudinger, Lindental 3 , 94032 Passau auf Baugenehmigung zum 
Abbruch des best. Wohnhauses und Neubau eines Wohnhauses mit drei Wohneinheiten sowie 
Errichtung eines Carports, Am Bramerhof 26, auf Flur-Nr. 425/44 der Gemarkung Grubweg. 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO an die Nachbarn. 
Mit Bescheid vom 03.07.2019 (BA-Nr. VE-162-2019) wurde der o. g. Bauantrag in nachfolgender 
Form (verkürzt dargestellt) genehmigt: 

 
1. Für das o. g. Bauvorhaben wird entsprechend den mit Genehmigungsvermerk 
  versehenen Bauvorlagen unter Auflagen eine Baugenehmigung erteilt. 

 
 

R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg schriftlich, zur Niederschrift 

oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1.Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger/die Klägerin, die Beklagte (Stadt Passau) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

HINWEISE ZUR RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 

1. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 

2. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid vor Erhebung der Klage Wider-
spruch einzulegen. 
 

3. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Hinweis: 
 
Die formelle Einzelzustellung des Baugenehmigungsbescheides an diejenigen Eigentümer 
benachbarter Grundstücke, die ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt haben, kann durch die heutige 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, da mehr als 20 Zustellungen vorzunehmen sind. Die 
Zustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 
BayBO). 
 



 

 71 

Die Baugenehmigung liegt in Zi-Nr. 107, 1. Etage des Neuen Rathauses, Rathausplatz 3, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Passau, den 03.07.2019 
 
 
S T A D T   P A S S A U 
Jürgen Dupper, Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 Vollzug der Baugesetze; 

Antrag von Herrn Gustav Fabian Alexander Spreitzer, Schießstattweg 64 , 94032 Passau auf Bau-
genehmigung zum Ausbau und Aufstockung von best. Dachgeschossen in der Stephanstraße 23 
+ 25 auf Flur-Nr. 66 der Gemarkung Hacklberg. 
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 BayBO an die Nachbarn. 
Mit Bescheid vom 03.07.2019 (BA-Nr. VE-227-2019) wurde der o. g. Bauantrag in nachfolgender 
Form (verkürzt dargestellt) genehmigt: 

 
1. Für das o. g. Bauvorhaben wird entsprechend den mit Genehmigungsvermerk 

 versehenen Bauvorlagen unter Auflagen eine Baugenehmigung erteilt. 
 
 

R E C H T S B E H E L F S B E L E H R U N G:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg schriftlich, zur Niederschrift 

oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1.Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger/die Klägerin, die Beklagte (Stadt Passau) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

HINWEISE ZUR RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 

1. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
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2. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid vor Erhebung der Klage Wider-
spruch einzulegen. 
 

3. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-
erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Hinweis: 
 
Die formelle Einzelzustellung des Baugenehmigungsbescheides an diejenigen Eigentümer benachbar-
ter Grundstücke, die ihre schriftliche Zustimmung nicht erteilt haben, kann durch die heutige öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden, da mehr als 20 Zustellungen vorzunehmen sind. Die Zustellung 
der Baugenehmigung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). 
 
Die Baugenehmigung liegt in Zi-Nr. 107, 1. Etage des Neuen Rathauses, Rathausplatz 3, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme auf. 
 
Passau, den 03.07.2019 
 
 
S T A D T   P A S S A U 
Jürgen Dupper, Oberbürgermeister 
 
 
 
 


